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„Von Eigenbedarf, Nikoläusen und Ungebühr“

Vortäuschung von Eigenbedarf; Voraussetzung Befangenheit; Verhängung von Ordnungsmit-
teln gegen Verteidiger bei ungebührlichem Verhalten
Überdurchschnittlich schwerer Examensvortrag
60 Minuten Vorbereitung/12 Minuten Vortrag
StGB, StPO, ZPO, GVG

& SACHVERHALT
A ist Inhaber mehrerer Wohnungen in der Münsteraner Innenstadt. Eine der Wohnungen,
eine 3-Zimmer Wohnung, war an die Eheleute N vermietet. Der entsprechende Mietvertrag
war auf unbestimmte Zeit geschlossen worden. Der vereinbarte Mietzins betrug 600 EUR
pro Monat.

Im April 2016 kündigte A die Wohnung formgerecht zum Ablauf des Kalenderjahres. Als
Grund gab er Eigenbedarf an. Seine Tochter T würde anlässlich ihres bevorstehenden Studi-
ums der Rechtswissenschaften nach Münster ziehen und benötige daher die Wohnung. Die
Eheleute N wiesen die Kündigung zurück und verlangten die Fortsetzung des Mietverhält-
nisses. A erhob daraufhin vorsorglich Räumungsklage gestützt auf Eigenbedarf. In der
mündlichen Verhandlung vor dem Amtsgericht schlossen die Parteien auf Anraten des
Gerichts einen Vergleich. Hierin vereinbarten sie, das Mietverhältnis einvernehmlich zum
31.12.2016 enden zu lassen. Zugleich wurde den Eheleuten N eine Räumungsfrist bis zum
28.2.2017 gewährt, wobei in dem Zeitraum weder Miete noch sonstige Ersatzansprüche
geschuldet sein sollten.

Tatsächlich hatte T zu keinem Zeitpunkt vor, nach Münster zu ziehen. Da sie die Schule
bereits nach dem achten Schuljahr ohne Abschluss verlassen hatte, hätte sie dort auch nie
studieren können. A, dem dies bekannt war, erhoffte sich, die Eheleute auf diese Weise aus
der Wohnung zu kriegen, um anschließend zu einem deutlich höheren und auch dem Markt-
preis entsprechenden Mietzins von monatlich 800 EUR neu zu vermieten. Als die Eheleute N
einige Monate nach ihrem Auszug eine entsprechende Zeitungsannonce entdeckten, erstatte-
ten sie umgehend Anzeige.

Da A wegen Vermögensdelikten bereits einschlägig vorbestraft war, erhob der zuständige
Staatsanwalt nach Abschluss der Ermittlungen Anklage beim Schöffengericht. Vor der münd-
lichen Verhandlung am 6.12.2017 betrat der Schöffe S den Sitzungssaal durch das Beratungs-
zimmer und legte auf den von den Vertretern der Staatsanwaltschaft benutzten Sitzungstisch
einen Schokoladennikolaus. Zu dieser Zeit war noch kein Vertreter der Staatsanwaltschaft
anwesend. Der Verteidiger V, der wenige Minuten später mit seinem Mandanten den Sit-
zungssaal betrat, nahm den Schokoladennikolaus sofort wahr. Auf seine erzürnte Nachfrage
räumte S ein, diesen dort platziert zu haben. Unmittelbar nach dem Beginn der Hauptver-
handlung lehnte V den S wegen Besorgnis der Befangenheit ab.

Das Gericht zog sich daraufhin zur Beratung zurück. Beim erneuten Eintreten des Gerichts
blieben der Angeklagte A und sein Verteidiger V zunächst sitzen. Auch nach der Aufforde-
rung des Vorsitzenden sich zu erheben, da andernfalls ein Ordnungsgeld verhängt würde,
erhoben sich beide demonstrativ nicht. Der Vorsitzende verhängte daraufhin gegen V und A
jeweils ein Ordnungsgeld von 200 EUR, ersatzweise zwei Tage Ordnungshaft.

1. Hat sich A im Rahmen der Auflösung des Mietverhältnisses strafbar gemacht?

2. Wie wird das Gericht über den Befangenheitsantrag entscheiden?

3. Kann V sich mit Erfolg gegen das gegen ihn verhängte Ordnungsgeld wehren?

Bearbeitervermerk: Die gestellten Fragen sind gutachterlich zu beantworten. Auf Nr. 124 RiStBV wird
hingewiesen. Eine Zusammenfassung des Sachverhaltes ist nicht erforderlich. Die Vortragszeit beträgt
12 Minuten, die Vorbereitungszeit 60 Minuten.

Richtlinien für das Strafverfahren und das Bußgeldverfahren (RiStBV)

Nr. 124 Äußere Gestaltung der Hauptverhandlung.
(1) Die Hauptverhandlung soll im Sitzungssaal des Gerichts, nicht im Amtszimmer des Richters, durch-
geführt werden.

* Der Autor ist Rechtsanwalt in der Kanzlei Dr. Brandts in Düsseldorf und bereitet darüber hinaus seit Jahren Studierende auf die
Erste juristische Prüfung vor.

THEMATIK

SCHWIERIGKEITSGRAD
BEARBEITUNGSZEIT

HILFSMITTEL

750 10/2018

Ü
B
U
N
G
SB

LÄ
TT

ER
ST

U
D
EN

TE
N



(2) Pflicht des Staatsanwalts, des Urkundsbeamten und des Verteidigers ist es, schon vor Erscheinen des
Gerichts ihren Platz im Sitzungssaal einzunehmen. Beim Eintritt des Gerichts zu Beginn der Sitzung, bei
der Vereidigung von Zeugen und Sachverständigen und bei der Verkündung der Urteilsformel erheben
sich sämtliche Anwesende von ihren Plätzen. Im Übrigen steht es allen am Prozess Beteiligten frei, ob sie
bei der Abgabe von Erklärungen und bei Vernehmungen sitzen bleiben oder aufstehen.

& LÖSUNG
Sehr geehrte Prüfungskommission!

Zur Darstellung: Selbst wenn nach dem Bearbeitervermerk eine Zusammenfassung des Sachverhalts
nicht gefordert wird, empfiehlt sich ein kurzer Bezug zur Aufgabenstellung. Da es sich hier aber um
Einzelfragen handelt, sollte dies zu Beginn der einzelnen Fragen erfolgen. Auch auf die häufig anzutref-
fende, aber inhaltlich nichtssagende Einleitung – etwa „der heutige Vortrag behandelt Probleme aus
dem Gebiet des Strafrechts und Strafprozessrechts“ – sollte verzichtet werden.

FRAGE 1
Gefragt ist zunächst, ob sich A im Rahmen der kündigungsbedingten Auflösung des Miet-
verhältnisses strafbar gemacht hat. In Betracht kommt alleine eine Strafbarkeit wegen Betru-
ges nach § 263 I StGB.

Vorüberlegung: Die Frage einer möglichen Strafbarkeit des Vermieters anlässlich einer ausgesproche-
nen Eigenbedarfskündigung gem. § 573 II Nr. 2 BGB stellt sich in verschiedenen Fallkonstellationen (vgl.
Geppert JK StGB § 263/13; Hellmann JA 1988, 73; Rengier JuS 1989, 802; speziell zum Wegfall des
Eigenbedarfs auch Seier NJW 1981, 1617). Vorliegend gibt es drei Handlungen, an die angeknüpft
werden könnte: der Ausspruch der Kündigung, die klageweise Geltendmachung sowie der Vergleichs-
schluss. Die Prüfung sollte in chronologischer Reihenfolge erfolgen.

A. ERKLÄRUNG DER KÜNDIGUNG
A könnte sich zunächst wegen versuchten Betruges gem. §§ 263 I, 22, 23 I StGB strafbar
gemacht haben, indem er das Mietverhältnis unter Berufung auf das Vorliegen von Eigenbe-
darf kündigte.

Hinweis: Eine Strafbarkeit wegen Vollendung scheitert daran, dass die Eheleute allein wegen der Kündi-
gung keine Vermögensverfügung vorgenommenhaben. Dies bedarf keiner ausdrücklichen Erwähnung.

I. Tatentschluss
Dann müsste er zunächst Tatentschluss zur Begehung eines Betruges gehabt haben. Tatent-
schluss ist dabei die Kenntnis aller Umstände, die zum gesetzlichen Tatbestand gehören sowie
die Verwirklichung sonstiger subjektiver Merkmale (vgl. Kühl, Strafrecht Allgemeiner Teil,
8. Aufl. 2017, § 15 Rn. 23).

Hinweis: Die nachfolgende Prüfung des Tatbestandes folgt dem üblichen Schema (vgl. Rengier, Straf-
recht Besonderer Teil I, 19. Aufl. 2017, § 13 Rn. 2), wenngleich eine umgekehrte Prüfung ebenso möglich
ist (vgl. Heghmanns, Strafrecht für alle Semester Besonderer Teil, 2009, Rn. 512 zu § 315 c StGB).

A hat durch die Behauptung, seine Tochter würde in Münster studieren wollen, Umstände
vorgespiegelt, die einen Eigenbedarf gem. § 573 II Nr. 2 BGB begründen und somit getäuscht
(Hellmann JA 1988, 73 [74]). Hierdurch wollte er auch einen Irrtum der Eheleute verursa-
chen. Diese hätten nach seiner Vorstellung aber auch eine Vermögensverfügung vornehmen
müssen, mithin eine Handlung, die unmittelbar zu einer Minderung ihres Vermögens geführt
hätte. Durch den Irrtum sollten sie ihren Besitz an der Sache aufgegeben. Der rechtmäßige
Besitz stellt einen solchen Vermögensbestandteil dar (vgl. Fischer, StGB, 65. Aufl. 2018, StGB
§ 263 Rn. 91).

Hierdurch müsste den Eheleuten nach dem Willen des A auch ein Vermögensnachteil
entstanden sein, mithin ihr Vermögen nach der Verfügung geringer gewesen sein. Zuvor
hätten die Eheleute die Wohnung, welche einen monatlichen Mietwert von 800 EUR hat, für
einen Gegenwert von 600 EUR erhalten. Mithin sollte ihnen ein Vermögensnachteil von
200 EUR entstehen (vgl.Hellmann JA 1988, 73 [75]; Rengier JuS 1989, 802 [803]).

Hinweis: Die Frage, ob auch die Aufwendungen eines Wohnungswechsels nach den Grundsätzen des
individuellen Schadenseinschlags (vgl. Rengier StrafR BT I, 19. Aufl. 2017, Rn. 176 ff.) einen Teil des
Schadens bilden (so AG Kenzingen NStZ 1992, 440 [441]; Gericke NJW 2013, 1633 [1637]; Rengier JuS
1989, 802 [803 f.]; Werle NJW 1985, 2913 [2917 f.]; dagegen Hellmann JA 1988, 73 [75]) bedarf
mangels dahingehender Angaben im Sachverhalt keiner Erörterung.

1. Tathandlung

Irrtum

Vermögensverfügung

Schaden
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